
in Konflikte und Lebenslagen anderer Menschen) und 
die Einstellungen zur Gesellschaft, zu Staat, Recht und 
Gesetz sowie zum Normbruch sind zu ermitteln. Auch 
die Werthaltungen des Jugendlichen wie z. B. Inter
essen, Überzeugungen, Ideale und Vorbilder sind für 
die Einschätzung dieses Bereichs der Persönlichkeit des 
Täters, seines Entwicklungsstandes und. damit auch der 
Schuldfähigkeit bedeutsam. Das bisherige soziale Ver
halten des Jugendlichen in den verschiedensten Le
bensbereichen und den verschiedensten Lebenssituatio
nen ist eingehend zu analysieren. Es vermag den Mit
arbeitern der Untersuchungs- und Rechtspflegeorgane 
Erkenntnisse über die Täterpersönlichkeit, die Schuld
fähigkeit, das strafrechtlich relevante Verhalten und 
die geeignetsten Maßnahmen der Verantwortlichkeit zu 
vermitteln. ч
Während der Vernehmungen sollte man Themen ein
flechten, die sich auf das emotionale Norm e r l e b e n ,  
d i e  N o r m e i n s t e l l u n g e n  und die entsprechenden 
W e r t u n g e n  des Jugendlichen beziehen. Für die 
Einschätzung der Schuldfähigkeit ist es also nicht nur 
wichtig zu fragen, was ein Gesetz ist und wozu es da 
ist, sondern auch, ob und warum Gesetze notwendig 
sind; es ist zu ermitteln, welche Einstellungen der 
Jugendliche zu den Gesetzen hat, wie sein Rechts
empfinden ist, wie er die sozialen Normen, und seinen 
eigenen Normbruch einschätzt, bewertet und erlebt. 
Das Befähigtsein zur Anerkennung der Notwendigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Richtigkeit der sozialen Normen 
ist also ein weiteres unabdingbares Merkmal der 
Schuldfähigkeit.
Auch hier gilt, daß verschiedene Delikte unterschied
liche Anforderungen an diese Seite der sozialen Min
destanforderungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
einschließen. So werden z. B. bei einem Sexualdeükt 
die emotionelle Erlebnisfähigkeit oder die wertbezogene 
Einstellung in bezug auf den zwischenmenschlichen 
Bereich eingehender und spezifischer zu prüfen sein 
als z. B. bei einem einfachen Eigentumsdelikt.

Motivationsaspekt

Jedem Sozialverhalten Hägen bestimmte Bedürfnisse 
und Triebkräfte zugrunde, die als Motive das Verhalten 
bewirken, ausrichten und steuern. Um sich normge
recht verhalten zu können, muß ein solcher Stand er
reicht sein, der es dem Jugendlichen ermöglicht, solche 
Motive verhaltenswirksam werden zu lassen, die zu 
gesellschaftsgemäßen Handlungen führen. Dazu ge
hört auch, daß die handelnde Persönlichkeit ihre Mo
tivationsprozesse s t e u e r n  kann, daß sie die Freiheit 
der Wahl zwischen verschiedenen Motiven besitzt. Der 
Jugendliche muß also auch die personale Fähigkeit be
sitzen, bestimmte Bedürfnisse, Zielvorstellungen und 
Handlungsimpulse unterdrücken zu können, wenn sie 
zu den Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
in Widerspruch stehen. Es kann im Einzelfall durchaus 
sein, daß ein Jugendlicher tatbezogen und tatzeitbezo
gen nicht in der Lage war, solche Bedürfnisse zu un
terdrücken. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung 
und Geltung, der Wille, sich (wenn es sein muß, auch 
unter Anwendung von Gewalt) unbedingt durchzuset
zen, der Wunsch nach einem heiß begehrten Gegen
stand, der Trieb nach sexueller Betätigung (z. B. bei 
körperlicher Akzeleration, erheblicher Triebstärke 
und geistig-sittlicher Retardierung) können bei ent
sprechender Unentwickeltheit. dieses Persönlichkeits
bereichs eine solche Intensität erlangen, daß andere 
— entgegengesetzte — Motive nicht zur Wirkung gelan
gen können. In solchen Fällen muß die Schuldfähigkeit 
verneint werden.
Auch Jugendliche, die triebgestört sind oder Normab
weichungen im Triebgeschehen aufweisen, haben mit-

. unter noch nicht die Persönlichkeitsreife, um mit ihren 
abnormen sexuellen Motiven „fertig zu werden“. Es ist 
solchen z. B. fetischistisch, exhibitionistisch oder pädo
phil ausgerichteten triebbestimmten Jugendlichen 
nicht immer möglich, ihre sexuellen Motivationen so 
in die Gesamtpersönlichkeit zu integrieren, daß sie 
unterdrückt werden können. Das hängt auch mit der 
spezifischen Situation pubertierender Jugendlicher zu
sammen. Besonders in der ersten puberalen Phase, für 
die eine Desintegration der Persönlichkeit und ein
zelner Funktionsbereiche typisch ist, kann es zu norm
widrigen Verhaltensentgleisungen kommen. Liegen sol
chen Entgleisungen erhebliche Mängel im Motivations
system der Persönlichkeit zugrunde, so kann auch das 
Fähigsein, sich von den Regeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens leiten zu lassen, fehlen. Damit wäre 
dann aber auch die Schuldfähigkeit zu verneinen.
Das Motivationssystem und die Motivprozesse eines 
Jugendlichen festzustellen, ist mitunter nicht einfach. 
Nicht immer sind die Motive einer Handlung dem Han
delnden bewußt, so daß auch das Erfragen der Motive 
in der Vernehmung mit gewissen Unsicherheiten be
lastet ist. Motive müssen also erschlossen werden. Ne
ben einer diesbezüglichen Vernehmung müssen sich 
die Mitarbeiter der Untersuchungs- und Rechtspflege
organe weitgehend auf die Unterlagen (Berichte und 
bisherige Ermittlungsergebnisse) stützen. Insbesondere 
muß das bisherige soziale Verhalten des Jugendlichen 
daraufhin analysiert werden, welche Motive ihm zu
grunde lagen. Stellt man sehr unreife (nicht primitive, 
sondern kindgemäße) Motive und Motivbildungspro
zesse bei einem Jugendlichen fest, so kann das eben
falls ein Indiz für das Fehlen der Schuldfähigkeit sein. 
Da die Feststellung der Motive, die z. B. einer Straf
tat zugrunde liegen, ein unabdingbarer Bestandteil der 
allseitigen Erforschung der Persönlichkeit des Straf
täters im Strafverfahren, seiner individuellen Verant
wortlichkeit und Schuld sowie der Ursachen und Be
dingungen der Straftat ist, geht diese Problematik weit 
über die Einschätzung der Schuldfähigkeit hinaus/6/.

Handlungsaspekt

Für ein stabiles gesellschaftsgemäßes Verhalten reicht 
es nicht aus, daß die sich entwickelnde Persönlichkeit 
die sozialen Normen kennt und versteht, daß sie in der 
Lage ist, diese nach ethischen Gesichtspunkten zu wer
ten, daß sie sich ihnen verpflichtet fühlt, und diese 
Normen auch befolgen will. Ein einfaches Beispiel soll 
das verdeutlichen:
In der Schule existiert die Norm, während der Unter
richtsstunden stillzusitzen, nicht mit den Füßen zu 
scharren und mit den Stühlen zu rücken, damit der 
Unterricht nicht gestört wird. Diese Norm ist den Kin
dern bekannt, sie verstehen diese Norm und akzeptie
ren sie gewöhnlich auch, d. h. sie erkennen an, daß 
man stillsitzen muß, und fühlen sich verpflichtet, sich 
danach auch zu verhalten.
Sie können auch einschätzen (werten), daß der Norm
bruch etwas Schlechtes ist, und sie wollen daher die 
Norm einhalten. Sie begreifen auch, daß sie sonst den 
Unterricht stören, daß dem Lehrer Verdruß bereitet 
wird, dieser den Unterrichtsstoff nicht schafft und 
mitunter sogar böse wird („Einsicht in die gesellschaft
lichen Konsequenzen eines Normbruches“).
Trotz eines solchen Standes an „Verinnerlichungen“ 
einer Norm kommt es häufig zu Normverletzungen. 
Diese beruhen nicht immer nur darauf, daß ein Kind

/6/ Hinsichtlich der methodischen Probleme und taktischen 
Wege der Motivfeststellung und des Motivbegriffs vgl. Detten- 
born, „Motivfeststellung und Motivdefinition in Kriminologie 
und Kriminalistik“, Staat und Recht 1968, Heft 4, S. 621 ff.
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